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Globalisierung demokratisch gestalten

Das Beispiel der Wasserwirtschaft*

I. Globalisierung als Demokratieproblem

Es gehört zu den Erscheinungsformen der Globalisierung, dass die Autonomie der Staaten abnimmt.  Völkerrechtliche Bindungen der nationalen Souveränität nehmen zu, traditionell staatliche Entscheidungskompetenzen wandern  auf höhere Ebenen als die staatliche ab, und auch wo von Rechts wegen weiterhin die Parlamente und Regierungen der Staaten zu entscheiden haben, ist de facto die Entscheidung oft nicht mehr frei, weil der internationale Wettbewerb Optionen ausschließt, die ohne den Druck dieses Wettbewerbs verfügbar gewesen wären. 

Auch die kommunale Daseinsvorsorge ist von dieser Entwicklung betroffen. Darf für die kommunale Abfallentsorgung ein Anschluß- und Benutzungszwang vorgesehen werden, und wenn ja, für welche Arten von Abfällen? Dürfen wir den öffentlichen Personennahverkehr subventionieren? Muss die Wasserversorgung für private Anbieter geöffnet werden? Zu diesen Fragen haben heute nicht mehr Landes- und Bundesgesetzgeber das letzte Wort. Die Antworten auf solche Fragen stehen, mehr oder weniger deutlich, im EG-Vertrag und in EG-Richtlinien und –Verordnungen, die im Streitfall der Europäische Gerichtshof für uns auslegt. Künftig werden – je nach Liberalisierungsfortschritt - Streitfragen, die die Reichweite und die Bedingungen der Marktöffnung in den genannten Bereichen betreffen, möglicherweise von Streitschlichtungsorganen der Welthandelsorganisation zu beantworten sein. 

Die Frage, ob es dahin kommen wird, stellt sich besonders aktuell für die Wasserversorgung. Über die künftige Struktur der Wasserversorgung ist in Deutschland seit einigen Jahren intensiv diskutiert worden. Im vergangenen Jahr schien diese Diskussion auf nationaler Ebene zu einem Abschluß gekommen: Im März 2002 sprach sich der Deutsche Bundestag gegen eine Streichung des kartellrechtlichen Ausnahmebestandes für die öffentliche Wasserversorgung aus: Dem unbestrittenen Modernisierungsbedarf solle ohne eine Zwangsliberalisierung dieses Sektors Rechnung getragen werden. Es solle dabei bleiben, dass die Kommunen frei entscheiden, ob und inwieweit sie die Wasserversorgung von Unternehmen in kommunaler oder  privater Trägerschaft betreiben lassen
. Die Kommunen sollen also nach dem Willen des Deutschen Bundestages nicht gezwungen werden, diese Entscheidung dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb anheimzugeben.  

Viele Akteure, die nach  diesem Beschluss glaubten, aufatmen zu können, mussten inzwischen feststellen, dass sie sich zu früh gefreut haben. Die Liberalisierung der öffentlichen Wasserversorgung ist Gegenstand der aktuellen WTO-Verhandlungen zur weiteren Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte, die zu einer entsprechenden Fortschreibung des Allgemeinen Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement on Trade in Services, GATS)
 führen sollen. Vom  Ergebnis dieser Verhandlungen wird wesentlich abhängen, ob wir als Bürger künftig mit unserer Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen noch darauf Einfluß nehmen können, woher unser Wasser kommt. Haben aber wenigstens unsere gewählten Volksvertreter im Bundestag die Entscheidung über die künftige Struktur der kommunalen Wasserversorgung noch in der Hand und damit wir als deren Wähler in dieser Angelegenheit noch etwas zu sagen?  Haben wir hier vielleicht nicht nur ein Problem mit dem Wasser, sondern auch eines mit der Demokratie?

So ist es. Aber die Frage, worin das Demokratieproblem, das wir haben, eigentlich liegt, ist nicht ganz einfach zu beantworten. Die Lokalisierung des Problems – die Beantwortung der Frage, ob wir als Bürger noch den Einfluss haben, den Bürger in demokratischen Verhältnissen haben sollten - setzt voraus, dass zunächst geklärt wird, wer hier überhaupt über was entscheidet. Ich stelle im Folgenden zunächst vor, wo die Entscheidungskompetenzen gegenwärtig liegen und was sich hier künftig ändern könnte (II.), und komme dann zu der Frage, was davon unter dem Gesichtspunkt der Demokratie zu halten ist und welche Möglichkeiten es gibt, den Prozess der Globalisierung – einschließlich der Entscheidungen darüber, wie weit er getrieben wird – demokratischer zu gestalten (III.). Die Wasserversorgung dient dabei nur als ein Beispiel, an dem sich Probleme und Lösungsmöglichkeiten verdeutlichen lassen. 

II. Wasserversorgung im Globalisierungsprozess: Deutschland, die EG und die WTO

1. Entscheidungskompetenzen der EG

a) Interne Zuständigkeiten

Die Frage, ob und inwieweit die deutsche kommunale Wasserversorgung sich dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb stellen muss, ist schon lange nicht mehr nur nach deutschem Recht und nicht mehr nur durch Organe deutscher Staatsgewalt zu entscheiden. 

Die öffentliche Wasserversorgung gilt, anders als militärische Sicherheit, Justiz oder polizeiliche Gefahrenabwehr, nicht als eine genuin staatliche Aufgabe. Sie unterliegt daher im Grundsatz den Binnenmarktregeln und dem Wettbewerbsrecht des EG-Vertrages. Es handelt sich aber um eine „Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ im Sinne des Art. 86 Abs. 2 EG,
  der für Dienstleistungen dieser Art eine Sonderregelung vorsieht: Den Vorschriften, insbesondere den wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, des EG-Vertrages unterliegen Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen, nur, soweit die Anwendung dieser Regeln nicht die Erfüllung der übertragenen Dienstleistungsaufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindern würde
. 

Inwieweit diese Bestimmungen es ermöglichen, die kommunale Wasserversorgung dem marktwirtschaftlichen Wettbewerb zu entziehen und die gegenwärtige Struktur der öffentlichen Wasserversorgung in Deutschland mit ihren nicht per Ausschreibung vergebenen Gebietsmonopolen für kommunale Unternehmen beizubehalten, ist umstritten
. Es gibt gute Gründe für die Annahme, dass die Wasserversorgung ein Bereich ist, in dem sich ein Wettbewerb auch in der reduzierten Form des Wettbewerbs um den Markt, d.h. eines Ausschreibungswettbewerbs um die temporäre Übertragung des Versorgungsmonopols, nicht auf effiziente, funktionsgerechte Weise institutionalisieren läßt. Ich verweise dazu auf die eingehende Analyse im Umweltgutachten 2002 des Sachverständigenrates für Umweltfragen
. Es gibt auch gute Gründe für die Annahme, dass Art. 16 EG, der mit dem Amsterdamer Vertrag aufgenommen wurde, um die öffentliche Daseinsvorsorge zu schützen
, eine Interpretation der oben genannten Regelungen des Vertrages gebietet, die nachvollziehbare mitgliedstaatliche Bedenken gegen die Funktionsfähigkeit marktwirtschaftlichen Wettbewerbs insbesondere in traditionellen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge respektiert. All dies ist aber, wie gesagt, umstritten. 

Klar ist nur, wer in diesem Streit letztlich entscheiden wird. Entscheiden werden die zuständigen Organe der EG. Die Europäische Kommission kann ihre Vorstellungen von der richtigen Anwendung der Wettbewerbsregeln in Richtlinien oder Entscheidungen nach Artikel 86 Abs. 3 EG  zur Geltung bringen
. Dabei hat weder der Ministerrat noch das Europäische Parlament mitzuwirken. Was die Kommission angeht, so mehren sich die Anzeichen dafür, dass hier auch der Wassersektor als durchaus geeignetes Feld für eine Marktöffnung angesehen wird
. Wenn im Fall des Erlasses einer Richtlinie oder Entscheidung, die die Mitgliedstaaten zur Liberalisierung der öffentlichen Wasserversorgung zwingt, die Bundesrepublik Deutschland der Auffassung sein sollte, dass der Kommission dazu die Kompetenz fehlt oder sie die Wettbewerbsregeln falsch ausgelegt hat, so wäre der Streit darüber vor dem Europäischen Gerichtshof auszutragen. 

b) Außenkompetenzen der EG: Die Zuständigkeiten für den Abschluss von Handelsabkommen

Einfluß auf die wirtschaftlichen Strukturen, in denen Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbracht werden, kann die EG nicht nur über die Ausübung von Kompetenzen nach Art. 86 Abs. 3 EG, also über EG-interne Rechtsakte, nehmen, sondern auch über den Abschluss internationaler Verträge.  

Nach Artikel 133 Abs. 1 EG hat die Europäische Gemeinschaft im Prinzip eine ausschließliche Kompetenz für den Abschluss internationaler Handelsabkommen
. Das bedeutet, dass internationale Verträge in diesem Bereich allein von der EG abzuschließen sind; einer zusätzlichen Ratifikation durch die einzelnen Mitgliedstaaten bedarf es nicht. Dies gilt nach Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 1 desselben Artikels grundsätzlich auch für den Abschluss von Abkommen, die den Dienstleistungshandel  oder Handelsaspekte des geistigen Eigentums betreffen, also Abkommen wie das GATS oder das TRIPS
. Art. 133 Abs. 6 sieht hier aber Einschränkungen vor: Erstens besteht, für Abkommen im Bereich des Dienstleistungshandels wie auch sonst, keine Kompetenz zum Abschluss internationaler Verträge, soweit die EG damit ihre internen Zuständigkeiten überschreiten würde (Abs. 6 UAbs.1).  Zweitens ist die Kompetenz der EG keine ausschließliche, sondern eine gemischte, soweit es um den Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Bildung und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales geht; insoweit ist daher neben einem Vertragsabschluß durch die EG auch die Ratifikation des Vertrages durch die Mitgliedstaaten erforderlich (Abs. 6 UA 2).

Im Ergebnis unterliegt damit das Dienstleistungsabkommen GATS bislang der gemischten Zuständigkeit
. Änderungen des GATS, einschließlich neuer Liberalisierungsschritte, wie sie in der gegenwärtigen Verhandlungsrunde zur Diskussion stehen, müssen nicht nur von der EG, sondern auch von den Mitgliedstaaten gebilligt werden, weil unter anderem Bereiche betroffen sind, für die keine ausschließliche Zuständigkeit der EG besteht. Auch über Liberalisierungsschritte im Rahmen des GATS, die die Wasserversorgung betreffen, kann danach nicht die EG allein entscheiden, sondern es sind Vertragsabschlüsse sowohl auf der Ebene der EG als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten erforderlich. 

c) Verfahren beim Vertragsabschluss - Beteiligung der Parlamente 

Auf der Ebene der EG führt dabei die Kommission die Vertragsverhandlungen auf der Grundlage einer Ermächtigung durch den Rat. Der Vertragsabschluss erfolgt durch den Rat. Einer Zustimmung des Europäischen Parlaments bedarf es nicht. Nach den Bestimmungen des EG-Vertrages muss das Parlament zum Abschluss eines Vertrages nicht einmal angehört werden
. In der Praxis findet auch nur eine begrenzte Unterrichtung über den Verhandlungsverlauf statt
. 

Auf der nationalen Ebene ist für den Abschluss und die Änderung von Verträgen wie dem GATS  nach Art. 59 Abs. 2 GG ein Bundesgesetz erforderlich; es geht also nicht ohne den Bundestag. Faktisch sind dessen Einwirkungsmöglichkeiten allerdings begrenzt. Darauf wird noch zurückzukommen sein (unter III.).

d) Änderungen des Zuständigkeitsregimes nach dem Konventsentwurf für die EU-Verfassung

Wenn die Europäische Verfassung in der Gestalt des Konventsentwurfs in Kraft treten sollte, der dem Präsidenten des Europäischen Rates am 18. Juli dieses Jahres in Rom überreicht worden ist
, wird sich hinsichtlich der EU-internen Zuständigkeiten wird sich an der oben wiedergegeben Rechtslage nur in einem Punkt etwas Wesentliches ändern: Der bisherige Art. 16 EG – in den Verfassungsentwurf übernommen als Art. III-6 – erhält einen Zusatz, wonach die Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse „durch Europäische Gesetze festgelegt“ werden
. In der politischen Diskussion über den Verfassungsentwurf ist die Befürchtung geäußert worden, dass der Europäischen Union damit ein neuer normativer Zugriff auf die kommunale Daseinsvorsorge eröffnet wird. Möglich und nach dem sonst unverändert gebliebenen Sinn und Zweck des Artikels näherliegend erscheint aber die Lesart, dass der Zusatz keine inhaltliche Kompetenzerweiterung, sondern - für den Bereich der Daseinsvorsorge - eine Verlagerung der bislang schon bestehenden wettbewerbsrechtlichen Regelungskompetenz der Kommission (s.o. unter II.1.a) zu den regulären europäischen Gesetzgebungsorganen bewirken soll
. Dies wäre als ein Demokratisierungsfortschritt zu begrüßen.

Wichtige Änderungen werden sich auch im Regime der Zuständigkeiten für den Abschluss internationaler Handelsabkommen ergeben, wenn der Verfassungsentwurf des Konvents insoweit unverändert angenommen werden sollte. 

Der Konventsentwurf überführt den Abschluss internationaler Verträge auch bezüglich derjenigen Aspekte des Dienstleistungshandels, die bislang nach Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 in der gemischten Zuständigkeit der EG und der Mitgliedstaaten liegen, in die ausschließliche Zuständigkeit der EG
. Zwar gelten nach dem Entwurf unter anderem für Abkommen, die den Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen betreffen, Sonderregelungen insofern, als der Ministerrat über den Abschluss solcher Abkommen nicht mit qualifizierter Mehrheit, sondern nur einstimmig beschliessen kann
. Das ändert aber nichts daran, dass mit dem Inkrafttreten der vorgeschlagenen EU-Verfassung die bislang nach Art. 133 Abs. 6 UAbs. 2 EG für Teilinhalte des GATS bestehende gemischte Zuständigkeit entfallen würde. Ob dies einschneidende praktische Konsequenzen haben würde, hängt von mehreren Voraussetzungen ab. Zunächst spielt eine Rolle, dass die geltenden Sonderregelungen für den Verkehrsbereich (s. Art. 133 Abs. 6 UAbs. 3) nach dem Verfassungsentwurf bestehenbleiben. Soweit sich eine gemischte Zuständigkeit für Neufassungen des GATS danach aus verkehrsbezogenen Inhalten des GATS ergibt, unterfällt das Abkommen insgesamt weiter der gemischten Zuständigkeit. Nach dem gegenwärtig geltenden Grundsatz, dass die in WTO-Verhandlungsrunden ausgehandelten Fortschreibungen des GATS und anderer multilateraler WTO-Abkommen vertraglich gemeinsam im Paket beschlossen werden (sog. single-undertaking-Ansatz)
, bleibt es außerdem bei der gemischten Zuständigkeit für diesen Vertragsschluss, solange irgendein Teil des ausgehandelten Gesamtpakets der gemischten Zuständigkeit unterliegt. Dass dieser Grundsatz angesichts der Einigungsschwierigkeiten, die mit dem Scheitern der Konferenz von Cancun zutagegetreten sind, auch in Zukunft beibehalten werden wird, ist allerdings fraglich. Auch wenn die praktischen Konsequenzen demnach noch offen sind, ist jedenfalls festzustellen, dass die mitgliedstaatlichen Vertragsschlußkompetenzen im Bereich der Handelspolitik sich nach dem Verfassungsentwurf auf dem Rückzug befinden.

Gestärkt würde dafür die Rolle des Europäischen Parlaments: die von der EU im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik zu schließenden Handelsabkommen  bedürften künftig seiner Zustimmung
.

Erhalten bleiben würde, in leicht modifizierter Formulierung, auch die bislang in Art. 133 Abs. 6 UAbs.1 enthaltene Regel, dass die Kompetenz zum Abschluss handelspolitischer Abkommen nicht genutzt werden darf, um auf diesem Wege Regelungen durchzusetzen, für deren Erlass EU-intern keine Zuständigkeit bestünde
. Kurz: die Kompetenzerschleichung auf dem Umweg über internationale Verträge soll ausgeschlossen werden.

Interessant ist eine neuartige Bestimmung im Verfassungsentwurf, die es ermöglichen soll, der – rechtlich ausgeschlossen -  Kompetenzerschleichung auf dem Umweg über internationale Verträge auch tatsächlich wirksam, nämlich hinreichend frühzeitig, zu begegnen. Nach Art. III-227 Abs.12 des Verfassungsentwurfs sollen ein Mitgliedstaat, der Europäische Parlament oder die Kommission berechtigt sein, über die Vereinbarkeit einer geplanten internationalen Übereinkunft ein Gutachten des Gerichtshofs einzuholen. Fällt das Gutachten ablehnend aus, so kann die geplante Übereinkunft nur in Kraft treten, wenn entweder die Übereinkunft oder  die Verfassung entsprechend geändert wird. 

2. Bindungen im Rahmen des GATS

Die EG und ihre Mitgliedstaaten sind Mitglieder der WTO
 und damit auch Vertragsparteien der zwischen allen Mitgliedern der WTO abgeschlossenen bzw. fortgeschriebenen Multilateralen Handelsübereinkünfte, zu denen unter anderem das GATS gehört
. 

Das GATS sieht in seinem IV. Teil vor, dass die Mitglieder in regelmäßige aufeinanderfolgende Verhandlungsrunden eintreten, um schrittweise einen höheren als den jeweils bereits vereinbarten Stand der Liberalisierung zu erreichen
. Welche Verhandlungsangebote die Mitglieder dabei in die jeweilige Verhandlungsrunde einbringen, welche Teilbereiche des Dienstleistungshandels sie unter welchen Bedingungen dem internationalen Wettbewerb öffnen, indem sie entsprechende spezifische Verpflichtungen eingehen, bleibt jedem Mitglied selbst überlassen
. Einmal eingegangene spezifische Verpflichtungen können nach Ablauf von drei Jahren auch wieder geändert oder zurückgenommen werden
. Dies erfordert aber Kompensationen, so dass die Reversibilitätshürde faktisch sehr hoch ist. Für den Fall von Streitigkeiten zwischen den Mitgliedern über die Einhaltung eingegangener Verpflichtungen verweist das GATS auf das zentrale Regelwerk für die Rechtsdurchsetzung innerhalb der WTO, die Vereinbarung über Streitbeilegung (Dispute Settlement Understandig, DSU)
. 

Festzuhalten ist: was die Wasserversorgung und andere bislang nicht liberalisierte Bereiche betrifft, geht vom GATS keinerlei rechtlicher Zwang zur Liberalisierung aus. Das GATS setzt vielmehr auf die aus faktisch-politischem Verhandlungsdruck und wirtschaftlichen Eigeninteressen gespeiste Dynamik der wiederkehrenden Verhandlungsrunden.

III. Demokratie im Prozess der Globalisierung

Nun zurück zu unserer Ausgangsfrage: Ist etwas Undemokratisches an der Art und Weise, in der hier die Weichen für eine Globalisierung des Dienstleistungshandels gestellt sind? Wäre etwas Undemokratisches daran, wenn es in dem institutionellen Rahmen, den ich hier ganz grob dargestellt habe, zu einer europarechtlichen oder welthandelsrechtlichen Liberalisierung der deutschen Wasserversorgung käme?  Worin genau läge das Demokratiedefizit, und wie ließe es sich beheben oder reduzieren?

1. Probleme

a) Zuständigkeitsverluste der bürgernahen Instanzen  

Auf den ersten Blick könnte man daran denken, in jeder Verlagerung von Entscheidungszuständigkeiten auf höhere Ebenen als die staatliche und in jeder völkerrechtlichen Bindung einen Demokratieverlust zu sehen, - einfach deshalb, weil damit  den demokratisch legitimierten Entscheidungsinstanzen auf staatlicher Ebene Entscheidungsmöglichkeiten entzogen werden. 

In diesem Sinne haben sich etwa die Gewerkschaften bei der im April vom Bundestagsausschuss für Arbeit und Wirtschaft veranstalteten Anhörung zu den GATS-Verhandlungen geäußert: „Die bisherigen Verpflichtungen sowie die Vorschläge und Absichten der Europäischen Kommission zur Erweiterung des GATS im Bereich der Umweltdienstleistungen zielen darauf ab, das Recht der Bürger, ihre eigenen sozialen und ökologischen Prioritäten für die Zukunft zu definieren und zu gestalten, in undemokratischer Weise erheblich einzuschränken. Es darf nicht zugelassen werden, dass die demokratisch legitimierte Entscheidungskompetenz der nationalen Regierungen, Landesregierungen und Kommunen im Bereich der öffentlich rechtlichen Daseinsvorsorge bei Umweltdienstleistungen auf WTO-Streitschlichtungsmechanismen übergehen.“
 Auch viele Stellungnahmen von globalisierungskritischen Organisationen stützen ihre Annahme, Liberalisierungen im Rahmen des GATS seien undemokratisch, darauf, dass demokratische Entscheidungen auf nationaler Ebene nicht mehr nach Belieben getroffen werden können, sobald ein Land Liberalisierungspverpflichtungen im Rahmen des GATS eingegangen ist
. 

Diese Betrachtungsweise ist zu einfach, aber sie hat einen ernstzunehmenden Kern. Zunächst zu dem ernstzunehmenden Kern:  

In vielen klassischen Schriften begegnet uns die Demokratie ausschließlich als Staatsform, die Demokratietheorie als Teil der Staatsformenlehre. Traditionelle Vorstellungen von Demokratie beziehen sich dementsprechend auf die Organisation staatlicher Entscheidungen. In den komplexen Mehrebenensystemen, mit denen wir es heute zu tun haben, hat diese ausschließlich staatsfixierte Demokratievorstellung wenig Orientierungswert. Tatsächlich wird die Forderung nach demokratischer Organisation von Entscheidungsprozessen heute ganz überwiegend – und vernünftigerweise - nicht mehr nur auf Staaten, sondern auf alle Institutionen bezogen, die kollektiv verbindliche Entscheidungen produzieren. Zu einer der wichtigsten Fragen demokratischer Organisation  der Entscheidungsprozesse, denen Menschen unterworfen sind und in denen sie als Entscheidungsunterworfene mitbestimmen können sollen, wird damit die Frage, welchen Trägern überhaupt Entscheidungskompetenzen eingeräumt, welche Entscheidungsebenen also konstituiert werden, und auf welcher von mehreren in Betracht kommenden Ebenen welche Entscheidungskompetenzen angesiedelt sind. 

Die Bedeutung dieser Frage läßt sich am Beispiel des innerstaatlichen Mehrebenensystems illustrieren. Die kommunale Selbstverwaltung ist in Deutschland älter als die Demokratie auf staatlicher Ebene. Sie wurde daher bei uns historisch und wird in der Staatsrechtslehre vielfach bis heute nicht ausdrücklich als eine Erscheinungsform der Demokratie thematisiert. Sie ist aber eine. Dass über einen Mannheimer Bebauungsplan in Mannheim entschieden wird, ist nicht nur zweckmäßiger, sondern auch demokratischer als die Ansiedlung der Zuständigkeit für diese Entscheidung in Stuttgart oder Berlin (von Brüssel ganz zu schweigen). Zwar sind auch diejenigen, die in Stuttgart oder Berlin zu entscheiden hätten, demokratisch legitimiert. Die Betroffenen, und das sind in erster Linie die Mannheimer, haben aber mehr Einfluss auf Entscheidungsträger, die nur von ihnen, als auf Entscheidungsträger, die von allen Baden-Württembergern oder gar von allen Deutschen gewählt oder durch Wahlen mittelbar legitimiert werden. Die Entscheidungsträger der Stadt Mannheim werden dementsprechend eher als die in Stuttgart oder Berlin motiviert sein, ihre Entscheidung nach den Interessen der Bürger von Mannheim zu treffen, und sie werden  kraft besserer Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten auch leichter erkennen können, welche Entscheidung den Interessen der Mannheimer gerecht wird. Das sind Gesichtspunkte, die für ein demokratietheoretisches „small is beautiful“ sprechen – für das Entscheiden in kleinen Kommunitäten und damit, in Mehrebenensystemen, für die Ansiedlung von Entscheidungszuständigkeiten auf niedriger Ebene. Die Hochzonung von Entscheidungszuständigkeiten und die Zunahme völkerrechtlicher Bindungen ist unter Demokratiegesichtspunkten auch insofern ein Problem, als sie typischerweise nur sehr schwer reversibel sind.

All dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. In kleinen Kommunitäten, auf niedriger Entscheidungsebene, hat zwar jeder Einzelne ceteris paribus – bei ansonsten gleichermaßen demokratischer Ausgestaltung der Entscheidungsverfahren – bessere Möglichkeiten des Einflusses auf die zu treffenden Entscheidungen. Aber Vieles kann mit Entscheidungen in kleinen Kommunitäten und auf niedriger Entscheidungsebene überhaupt nicht erreicht werden. Es kann deshalb im Interesse kollektiver Selbstbestimmung liegen und ein Ergebnis kollektiver Selbstbestimmung – kurz: Gegenstand und Inhalt demokratischer Entscheidung - sein, größere Kommunitäten zu bilden und Entscheidungskompetenzen auf höhere Ebenen zu verlagern, obwohl  das Einflußpotential jedes Einzelnen sich durch solche Zusammenschlüsse und Verlagerungen verringert. Auch die Verlagerung von Entscheidungszuständigkeiten auf höhere Ebenen als die nationale ist deshalb nicht per se undemokratisch. Dasselbe gilt für Bindungen nationaler Entscheidungsgewalt durch völkerrechtliche Verträge. 

Woran uns als Demokraten gelegen sein muss, ist also nicht, dass kommunale, regionale und nationale Entscheidungskompetenzen prinzipiell da bleiben, wo sie sind, und dass wir von völkerrechtlichen Bindungen, wie sie im Rahmen des WTO-Systems eingegangen werden, frei bleiben, sondern vor allem, dass über die Frage, ob und wohin Entscheidungskompetenzen verlagert werden und ob und welche völkerrechtlichen Bindungen wir eingehen, unter Berücksichtigung aller Nutzen und Kosten, einschließlich der Demokratiekosten, auf demokratische Weise entschieden wird. Gerade das macht allerdings Schwierigkeiten. Einige Probleme demokratischer Gestaltung von Entscheidungsprozessen, die wir im Prinzip auch auf der nationalen Ebene kennen, verschärfen sich dramatisch, sobald wir die Ebene der Produktion von Entscheidungen auf der innerstaatlichen Ebene verlassen und die supranationale, internationale, globale Ebene betreten. 

b) Verantwortungsdiffussion und Zurechnungsverdünnung

In einer Demokratie sollten die Bürger wissen können, wer getroffene politische Entscheidungen zu verantworten hat. Demokratie, so drückte es kürzlich auf einer Tagung Joseph Weiler, ein amerikanischer Kollege von der New York University, aus, besteht ganz wesentlich darin, „that you can throw the scoundrels out“, dass man die Schurken rauswerfen kann. Wenn es aber nun eines Tages soweit sein sollte, dass die deutschen Kommunen über die Organisation der kommunalen Wasserversorgung nicht mehr frei entscheiden können, wer ist dann der Schurke gewesen? Wen sollen die, die nicht gezwungen sein wollten, ihr Wasser von RWE, Vivendi oder Suez-Lyonnaise des Eaux zu kaufen, dann abwählen? Es wird, im Eventualfall, nicht leicht werden, das herauszufinden. Schon mit der Feststellung, wer hier überhaupt für was zuständig ist bzw. war, kann man einige Zeit verbringen. Noch aufwendiger wird die Feststellung, wer hier welche Zuständigkeiten auf welche Weise genutzt hat. Und am Ende wird der tapfere Rechercheur mit allerhand  Viertel-, Achtel- und Zwölftelschurken dastehen: mit einer großen Anzahl von deutschen und europäischen Akteuren, die in einem langwierigen, vielleicht über nationale Regierungswechsel und europäische Parlamentswahlperioden hinweg andauernden Prozess zum Ergebnis nur kleine Anteile beigetragen haben, und auch das womöglich zum Teil nur, weil sie, unter Verhandlungs- und Kompromißzwängen stehend, kaum anders konnten. 

Im Falle der Fortschreibung des GATS macht das besonders komplexe Zusammenwirken nationaler und europäisch-gemeinschaftlicher Akteure – einschließlich des Wirkens nationaler Akteure im Rahmen der EG – klare Verantwortungszuschreibungen besonders schwer. Aber auch wo die Verantwortungszusammenhänge für sich genommen etwas durchschaubarer sind, nimmt die Effektivität demokratischer Verantwortung im Zuge der Supra- und Internationalisierung ab. 

Schon auf der nationalen Ebene liegt ein zentrales Demokratieproblem darin, dass mit zunehmendem Regelungsbedarf (und zunehmender Regelungsfreude) auch die Menge und Komplexität dessen, was politisch verantwortet werden muss, immens zugenommen hat. Das erschwert die Identifikation und Bilanzierung der Missetaten, für die man die verantwortlichen Schurken nach Hause schicken wollen würde, und die Wirksamkeit der demokratischen Rückkoppelung nimmt zwangsläufig ab. Da der Bürger seine politischen Repräsentanten nur einmal in einer Wahlperiode durch die Abgabe seiner Wahlstimme(n) zur Verantwortung ziehen kann, verdünnt sich gewissermaßen die politische Verantwortlichkeit für jede einzelne getroffene Entscheidung mit zunehmender Menge des politisch zu Verantwortenden
. 

Supranationalisierung und Internationalisierung verschärfen diese schon auf der nationalen Ebene virulenten Probleme effektiver demokratischer Legitimation. Sie erzeugen reichlich zusätzlichen Entscheidungsbedarf. Sie vergrößern außerdem die Zahl der Bühnen, auf denen Teile des politischen Stücks aufgeführt werden, und vergrößern damit die Schwierigkeit, zu erfassen, was überhaupt gespielt wird. Das erschwert es den Bürgern und erleichtert es zahlungskräftigen Interessengruppen, Einfluss auf die Regie zu nehmen. Die Entstehung und die Bemühungen zur Weiterentwicklung des GATS, die intensiv von Interessengruppen beeinflußt, aber nie von einer der Tragweite dieses Abkommens auch nur annähernd angemessenen öffentlichen Diskussion begleitet waren
, sind dafür ein gutes Beispiel.

c) Entparlamentarisierung

Das Problem der Entparlamentarisierung – des Macht- und Funktionsverlusts der Parlamente – wird neuerdings auch in der breiteren Öffentlichkeit diskutiert
. Eine der wichtigsten Erscheinungsformen dieses Problems ist der Verlust an Gestaltungsmacht, den die nationalen Parlamente dadurch erleiden, dass immer mehr auf supranationaler Ebene, also in der EG, oder in Form von völkerrechtlichen Verträgen entschieden wird
. 

Zwar sind auch an diesen Entscheidungen die nationalen Parlamente beteiligt. Im Europäischen Gesetzgebungsverfahren hat die Bundesregierung nach Art. 23 Abs. 3 GG die Stellungnahme des Bundestages einzuholen und zu berücksichtigen
. Völkerrechtliche Verträge müssen in den hier interessierenden Fällen, in denen sie die Gesetzgebungsaufgaben des Bundestages tangieren, zu ihrer Wirksamkeit sogar durch Bundesgesetz beschlossen werden
. Trotzdem sind die Gestaltungsmöglichkeiten entfernt nicht dieselben wie im Falle rein innerstaatlicher Gesetzgebung. Selbst da, wo der Bundestag die Ergebnisse internationaler Verhandlungen in Gesetzesform billigen muss, um ihnen zur Wirksamkeit zu verhelfen, verschafft ihm das auf die Verhandlungen selbst nur begrenzten Einfluss. Sofern keine Gelegenheit besteht, schon in der Verhandlungsphase wirksam Einfluss zu nehmen, kann er am Ende nur - durch Beschluß oder Verwerfung des erforderlichen Vertragsgesetzes - „ja“ oder „nein“ zur Ratifikation fertig ausgehandelter Pakete sagen, die Pakete aber nicht wieder aufschnüren
, und das Neinsagen ist angesichts der hohen außenpolitischen Kosten eine allenfalls in Extremfällen nutzbare Option. Der Bundestag befindet sich, mit anderen Worten, typischerweise in einer „Ratifikationslage“. Die WTO-Verhandlungen sind dafür ein gutes Beispiel. Der Druck auf die nationalen Parlamente, den Ergebnissen einer WTO-Verhandlungsrunde zuzustimmen, wird hier durch den single-undertaking-Ansatz
 - also dadurch, dass die Verhandlungsergebnisse zum GATT, zum GATS und zu einer Reihe weiterer Verträge nicht nur von allen WTO-Mitgliedern angenommen werden müssen, sondern darüber hinaus, obwohl sie unterschiedliche Verträge betreffen, nur gemeinsam angenommen werden können – noch zusätzlich erhöht. 

Dem Machtverlust der Parlamente korrespondiert ein Machtgewinn der Exekutiven
. Verstärkt wird diese internationalisierungsbedingten Machtverschiebung oft noch durch mangelnde Transparenz in den internationalen Angelegenheiten. Gerade in Bezug auf die GATS-Verhandlungen ist das Gegenstand vielstimmiger Kritik. Das Europäische Parlament und der Deutsche Bundestag haben sich darüber ebenso beschwert wie NGO´s und Bürgerinitiativen
. 

Der Machtzuwachs, den aufgrund der zunehmenden Verlagerung wesentlicher Entscheidungen auf die supra- und internationale Ebene die Exekutive zulasten des Parlaments verbuchen kann, bedeutet konkret, dass internationale Vereinbarungen für Regierungen und Interessenverbände ein Weg sind, um Regulierungs- und Deregulierungsoptionen durchzusetzen, für die landesintern die notwendige politische Zustimmung gerade nicht zu gewinnen ist
. 

2. Notwendige  Reaktionen

a) Die Demokratieprobleme der Globalisierung als solche anerkennen 

Wie ist auf diese Begleitprobleme der Internationalisierung und Globalisierung zu reagieren? Zunächst einmal ist wichtig, anzuerkennen, dass es sich hier tatsächlich um Demokratiekosten handelt - um internationalisierungsbedingte, globalisierungsbedingte Einbußen an demokratischer Substanz im Gesamtsystem der kollektiv verbindlichen Entscheidungen, denen die Bürger unterliegen. Dass das so ist, wird oft nicht gesehen
. 

So weist etwa die WTO den Vorwurf, die GATS-Verhandlungen seien geheim und undemokratisch, unter anderem mit dem Argument zurück, die beteiligten Regierungen repräsentierten ihr Land als Ganzes und hätten eine demokratische Legitimation, die den selbsternannten Sprechern von Sonderinteressen – gemeint sind die Nichtregierungsorganisationen, die die GATS-Verhandlungen kritisieren und mehr Transparenz einfordern – niemals zukommen könne
. Wohl wahr. Das ändert aber nichts daran, dass ein Demokratieproblem darin liegt, wenn über immer mehr Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung de facto nicht mehr die Parlamente, sondern – unter Bedingungen, die auf einen weitgehenden Ausschluss öffentlicher Diskussion zielen - Verträge aushandelnde Regierungsvertreter entscheiden.

Wer die oben angesprochenen Demokratieprobleme als solche anerkennt, wird allerdings auch einsehen müssen, dass sie nur begrenzt auflösbar sind. So läßt sich beispielsweise daran, dass Internationalisierung und Globalisierung, wo sie stattfinden, die Verhältnisse verkomplizieren und damit aufs Ganze gesehen die Effektivität demokratischer Verantwortung reduzieren, nur begrenzt etwas ändern. Umso wichtiger ist es, die vorhandenen Demokratisierungspotentiale zu nutzen. 

b) Die Rolle der Parlamente stärken 

Globalisierung ist kein naturwüchsiger, sondern in weitem Umfang ein durch Verträge wie das GATS außenpolitisch gestalteter Prozess. Es ist kein Naturgesetz, dass dieser Prozess primär von Regierungsvertretern gestaltet wird und die Parlamente dabei nur eine schwache Rolle spielen. Im Schema der Gewaltenteilung werden die auswärtigen Angelegenheiten traditionell der Exekutive zugeordnet. Montesquieu, der Klassiker der Gewaltenteilungslehre, hat die Exekutive ausschließlich durch diese Aufgabe charakterisiert; er bezeichnet die zweite der „drei Arten von Vollmacht“, die es in jedem Staat gebe, als „die exekutive“, d.h. die ausführende, die handelnde, „Befugnis in Sachen, die vom Völkerrecht abhängen“
 und wies sie dem Monarchen zu, weil in diesem Zweig der Staatstätigkeit „fast durchweg unverzügliches Handeln vonnöten ist, das besser von einem als von mehreren besorgt wird.“ Insbesondere die Armee dürfe nicht unmittelbar von der legislativen Körperschaft, sondern müsse von der Exekutive abhängen; das liege in der Natur der Sache, weil ihre Aufgabe mehr im Handeln als im Beratschlagen liege
. 

Seit damals hat sich an der Natur der Sachen aber einiges geändert. Nicht nur die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen sind heute völlig andere als im achtzehnten Jahrhundert. In den auswärtigen Angelegenheiten geht es nicht mehr nur um das klassische Repertoire der Kriegs-, Friedens-, Bündnis- und Gesandtschaftsangelegenheiten
; mit dem kontinuierlichen Bedeutungszuwachs internationaler Verträge und der Integration in inter- und supranationale Organisationen ist die auswärtige Politik zum wesentlichen Bestimmungsfaktor auch der inneren Rechts- und Politikentwicklung geworden. Das schnellste Kommunikationsmittel ist nicht mehr der reitende Bote. Die auswärtigen Angelegenheiten sind daher auch seit langem keine rein exekutivischen mehr. Selbst die Entscheidung über den Einsatz der Streitkräfte in bewaffneten Auseinandersetzungen gilt heute nicht mehr als eine, die im Gewaltenteilungssystem allein der Exekutive zukommt, sondern bedarf der Zustimmung des Parlaments
. Das Bundesverfassungsgericht spricht von einer historischen „Tendenz zur verstärkten Parlamentarisierung der Willensbildung im auswärtigen Bereich“
. Diese Tendenz hat zwar Grenzen, die in der Natur der Sache liegen. Daraus ist aber nicht zu schließen, dass die auswärtigen Angelegenheiten wesensmäßig Angelegenheiten der Regierung und parlamentarische Rechte in diesem Bereich eine Art irregulärer Ausnahme wären
. Am WTO-Verhandlungstisch in Genf oder Cancun kann nicht der Deutsche Bundestag oder das Europäische Parlament sitzen. Es gibt aber, beispielsweise, keine in der Natur der Sache liegende Notwendigkeit, die Parlamente von genauer Kenntnis und vorheriger Beratschlagung der Liberalisierungsforderungen und –angebote, die die GATS-Verhandlungen eingebracht werden sollen, auszuschließen
. 

Eine Befassung der Parlamente – sowohl des Bundestages als auch des Europäischen Parlaments - mit laufenden Verhandlungen zu den WTO-Vertragswerken findet in der Praxis auch durchaus statt
, ohne dass aber Ansprüche auf fortlaufende umfassende Information anerkannt wären oder entsprechende Üblichkeiten bestünden, ganz zu schweigen von einem anerkannten Anspruch auf Berücksichtigung parlamentarischer Stellungnahmen bereits in der Verhandlungsphase. 

c) Transparenz herstellen 

Ganz unabhängig von der Frage der Parlamentsbeteiligung ist die Forderung nach größerer Transparenz der Verhandlungen, in denen völkerrechtliche Verträge wie das GATS vorbereitet werden, berechtigt. Die WTO verteidigt sich gegen den vor allem von NGOs erhoben Vorwurf undemokratischer Intransparenz unter anderem mit dem Hinweis, die Protokolle der meetings, die Texte aller Entscheidungen und die von Regierungen gemachten Vorschläge seien auf der WTO-website zugänglich
. Dieser Hinweis ist nicht falsch, aber irreführend und geht am Kern der geäußerten Kritik vorbei. So handelt es sich z.B. bei den Regierungsvorschlägen, auf deren Zugänglichkeit verwiesen wird, nur um die – zweifellos wichtigen – Vorschläge zum Verhandlungsrahmen
, nicht aber um die Verhandlungsforderungen und Verhandlungsangebote, aus denen ersichtlich wird, für welche Bereiche die WTO-Mitglieder Marktöffnungen von anderen verlangen oder selbst anbieten. Diese werden gerade nicht systematisch veröffentlicht, sondern nur, soweit einzelne Mitglieder die Geheimhaltung aufgeben
. Gerade auf die Geheimhaltung dieser Dokumente richtet sich aber die Kritik der Verbände
, denn gerade dadurch wird gezielt verhindert, dass in den jeweiligen Ländern vor Schaffung faktisch vollendeter Liberalisierungstatsachen eine öffentliche Diskussion entsteht. Dass eine solche Geheimhaltungspolitik mit demokratischen Grundsätzen unvereinbar ist, sollte auch in Deutschland einleuchten, obwohl unser Land nicht als Wiege der Idee gelten kann, dass Demokratie von Transparenz lebt
. 

Auf die speziellen Belange der Entwicklungsländer kann trotz der großen Bedeutung dieses Themas hier nicht näher eingegangen werden
; am Rande sei aber vermerkt, dass Transparenz bei den GATS-Verhandlungen auch eine wichtige Voraussetzung für faire Berücksichtigung der Belange von Ländern ist, die zur Durchsetzung ihrer Interessen wenig andere Machtressourcen als die weltöffentliche Meinung aufbieten können. In den Worten der deutschen Entwicklungsministerin: "Transparenz über den Verhandlungsprozess ist auch wichtig, damit die Entwicklungsländer nicht unter Druck gesetzt werden."
 EU-Handelskommissar Pascal Lamy verteidigt demgegenüber gerade die Intransparenz der GATS-Verhandlungen mit dem Argument, sie diene dem Schutz der Entwicklungsländer, weil Transparenz gleichbedeutend sei „mit einem noch größeren Druck“ auf deren Positionen, als ohnehin schon der Fall
.

d) Nichtregierungsorganisationen beteiligen und funktionsgerecht fördern

Es ist völlig zutreffend, wenn die WTO darauf hinweist, dass die NGOs nicht über „demokratische Legitimation“ verfügen
. Die brauchen sie auch nicht, denn sie haben und beanspruchen nicht die Kompetenz, allgemeinverbindliche Entscheidungen zu treffen. Für das Funktionieren von Demokratie kommt es aber bekanntlich nicht nur darauf an, dass die Entscheidungsträger, soweit nicht das Volk unmittelbar selbst entscheidet, über eine durch Wahlen vermittelte demokratische Legitimation verfügen. Es bedarf auch gesellschaftlicher Institutionen, die für den Informationstransfer sorgen, ohne den sachgerechte Entscheidungen nicht möglich sind und wirksame demokratische Rückkoppelung nicht funktionieren kann. Zu diesen Institutionen gehören unter anderem Presse, Rundfunk und Fernsehen, wirtschaftliche Interessenverbände
, aber auch die NGOs. Je komplexer und unübersichtlicher die Entscheidungsstrukturen und die Materien, über die politisch zu entscheiden ist, desto unentbehrlicher für die Herstellung effektiver demokratischer Verantwortung werden die Nichtregierungsorganisationen, die Entwicklungen beobachten, Probleme thematisieren, Verantwortliche identifizieren und zur Stellungnahme herausfordern, öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen und unterrepräsentierten. Interessen eine Stimme zu geben versuchen
. Für den hochkomplexen und, was die zugrundeliegenden politischen Entscheidungen angeht, bürgerfernen Prozess der Globalisierung gilt das in besonderem Maße.

Dafür zu sorgen, dass die NGOs in diesem Prozess ihre informatorische Funktion erfüllen können, ist in erster Linie Sache der Bürger, die entscheiden müssen, ob, wie, wo und mit welchen politischen Zielen sie sich hier persönlich oder finanziell engagieren. Notwendig ist aber auch, dass die demokratiewesentliche Funktion der NGOs von Seiten der Staaten und der supra- und internationalen Organisationen anerkannt und funktionsgerecht gefördert wird. Die Weiterentwicklung einer politischen Kultur der Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung in internationalen Angelegenheiten
 ist hier das erste, aber nicht das einzige Desiderat.

e) Dem leisen Kompetenzschwund vorbeugen 

Der Abschluß gesetzgebungsrelevanter völkerrechtlicher Verträge und die  Abgabe von Entscheidungskompetenzen an andere Ebenen als die staatliche sind wegen des damit für den nationalen Gesetzgeber verbundenen – zumindest faktisch meist irreversiblen -Spielraumverlusts besonders „demokratiesensible“ Entscheidungen. Besonders wichtig ist es deshalb auch, sicherzustellen, die Konsequenzen solcher Entscheidungen nicht aus dem Ruder laufen. Dass geschieht immer dann leicht, wenn zugleich übernationale Institutionen mit der Kompetenz zu verbindlicher Interpretation der eingegangenen Bindungen geschaffen werden. Über die Verpflichtungen, die sich für Deutschland aus der Mitgliedschaft in der EG ergeben, entscheidet beispielsweise der EuGH, wenn auch das Bundesverfassungsgericht sich mit Blick auf den möglichen Fall eines Ausbrechens der EG-Organe aus ihrem Kompetenzrahmen eine eigene Entscheidungsbefugnis vorbehalten hat
. Auch das Streitbeilegungsverfahren der WTO, das ursprünglich als ein Verfahren zur Stiftung von Konsens zwischen den Streitparteien ausgestaltet war, ist heute der Sache nach ein obligatorisches gerichtliches Verfahren
. Das letzte Wort zur Auslegung des EG-Rechts wie des WTO-Rechts liegt damit nicht mehr in der Hand der jeweiligen Mitgliedstaaten. Das bringt die Gefahr mit sich, dass die übernationalen Rechtsordnungen sich von dem erklärten Willen der Mitgliedstaaten, der sie begründet hat, emanzipieren – dass der EuGH also beispielsweise der EG Kompetenzen zuschreibt und die Streitbeilegungsorgane der WTO dem Welthandelsrecht Inhalte zusprechen, die ihnen die Mitgliedstaaten durch die zugrundeliegenden Verträge nicht gegeben haben. 

Wie sich ein solcher von demokratischer Willensbildung nicht gedeckter leiser Kompetenzschwund der nationalen Demokratien verhindern läßt, ohne in den umgekehrten Fehler zu verfallen und die Verbindlichkeit der eingegangenen internationalen Verpflichtungen zu gefährden, ist eine schwierige Frage. Die Vorschläge dazu – für Streitigkeiten, die sich auf die Kompetenzen der EG beziehen, beispielsweise die Idee eines Kompetenzkonfliktgerichts
 -  können an dieser Stelle nicht systematisch diskutiert werden. Hinweisen möchte ich aber auf eine aus mehreren Gründen interessante Entwicklung:  Zu beobachten ist die Tendenz, verstärkt auch anderen Akteuren als den Mitgliedstaaten verfahrensrechtliche Möglichkeiten vor den bestehenden Gerichten einzuräumen und damit das Argumentationsspektrum, mit dem die Gerichte sich auseinanderzusetzen haben, über den Vortrag der jeweiligen Regierungen hinaus zu verbreitern.

So ist im WTO-Streitbeilegungsverfahren seit einer Entscheidung aus dem Jahre 1998 die Möglichkeit anerkannt, Stellungnahmen von anderen Akteuren als den Mitgliedstaaten – beispielsweise von betroffenen Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen – in das Verfahren einzubeziehen, und es wird darüber diskutiert, ob Verfahrensrollen für solche anderen Akteure nicht über eine Ermessensberücksichtigung eingereichter Stellungnahmen hinaus ausgebaut werden sollten
.

Ein anderes Beispiel für die angesprochene Entwicklung ist die im Entwurf der EU-Verfassung vorgesehene Regelung zur institutionellen Absicherung des Subsidiaritätsprinzips. Dieses im EG-Vertrag bereits gegenwärtig enthaltene Prinzip besagt, dass die EU die Kompetenzen, die ihr nach der Verfassung zustehen, nur ausüben darf, dass sie diese Kompetenzen also auch nur dann wirklich hat, wenn mitgliedstaatliche Regelungen zur Erreichung des Ziels nicht ausreichend wären
. Das Subsidiaritätsprinzip ist also eine flexible Kompetenzregel. Das als Anhang zur Verfassung vorgesehene Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sieht nun einen Mechanismus zur Absicherung des Subsidiaritätsprinzips vor: Gegen Regelungsvorschläge der Kommission soll jedes nationale Parlament und jede Kammer eines nationalen Parlaments – in Deutschland also auch der Bundesrat – Kompetenzeinwände erheben können. Geht eine bestimmte Zahl entsprechender Stellungnahmen ein, so muß die Kommission ihren Vorschlag überprüfen. Trägt sie den Kompetenzbedenken nicht Rechnung, so können - unter anderem - die Parlamente oder Parlamentskammern, die Einwände erhoben haben, die Angelegenheit vor den EuGH bringen. Das ist nur auf den ersten Blick eine eher unscheinbare Innovation. Weil der EuGH den Umfang seiner rechtlichen Prüfung mehr als deutsche Gerichte vom Vortrag der Verfahrensbeteiligten abhängig macht, hängt viel davon ab, wer klagen darf und über den Inhalt der Klageschrift bestimmt
. 

Die vorgesehene Regelung ist also praktisch durchaus relevant. Bedauerlich ist allerdings, dass sie einen teilweise unklaren und jedenfalls sehr eingeschränkten Anwendungsbereich hat.
. Leider eindeutig nicht vorgesehen ist eine Klagemöglichkeit der mitgliedstaatlichen Parlamente für den Fall, dass die EU ihre Befugnisse beim Abschluß völkerrechtlicher Verträge überschreitet. Nach Art. III-227 Abs. XII des Verfassungsentwurfs kann ein Gutachten des EuGH zu der Frage, ob ein geplanter völkerrechtlicher Vertrag mit der Verfassung vereinbar ist, außer von verschiedenen EU-Organen nur von den Mitgliedstaaten angefordert werden, nicht aber von deren Parlamenten oder Parlamentskammern. Sollte beispielsweise die EU künftig bei internationalen Handelsabkommen wie dem GATS Liberalisierungsverpflichtungen in Bezug auf die Wasserversorgung eingehen wollen, könnte demnach die Frage, ob sie damit gegen Bestimmungen zum Schutz der Daseinsvorsorge in den Mitgliedstaaten verstößt, nicht vom  Bundestag oder Bundesrat vor den EuGH gebracht werden.  

f) Institutionelle Pragmatik statt Impermebilität

Die im Entwurf der EU-Verfassung vorgesehene Protokollregelung über das Klagerecht der Parlamente und Parlamentskammern ist nicht nur wegen ihrer zu erwartenden unmittelbaren Effekte bedeutungsvoll, sondern auch noch aus einem prinzipielleren Grund: Indem sie neben den Mitgliedstaaten den Parlamenten und Parlamentskammern ein der Sache nach eigenständiges Klagerecht einräumt, erkennt sie der Sache nach an, dass die Mitgliedstaaten, die in und vor den Organen der EU durch Vertreter der Regierungen handeln, durch diese faktisch nicht notwendigerweise vollständig und in jeder Hinsicht angemessen repräsentiert werden, so dass es notwendig werden kann, anderen Teilen der mitgliedstaatlichen Staatsgewalt die eigenständige Artikulation ihrer Interessen auf europäischer Ebene zu ermöglichen. Die Regelung folgt damit nicht dem im Völkerrecht tradierten Prinzip, dass das Völkerrecht die Staaten als undurchdringliche („impermeable“) Einheit behandelt, ihre inneren Strukturen also nicht in den Blick nimmt.

Dieser Ansatz ist ausbaufähig. Es war oben davon die Rede, dass die innerstaatliche Machtverschiebung zugunsten der Regierungen – in föderal organisierten Staaten: zugunsten der jeweiligen Bundesregierung - ein Demokratieproblem darstellt. Dass dies, vor allem als Folge des außenpolitischen Repräsentationsmonopols der Exekutive, so ist, kann nicht nur das innerstaatliche Verfassungsrecht, sondern ergänzend auch das supranationale und das internationale Recht zur Kenntnis nehmen und auszugleichen suchen. Kompensationsmechanismen dieser Art gibt es auch bereits, und über weitere wird nachgedacht. So sind zum Beispiel die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften – unter anderem die deutschen Bundesländer - in einem besonderen, beratendenden Organ der EG, dem Ausschuss der Regionen, vertreten  (Art. 263 ff. EGV). Auch darin kommt zum Ausdruck, dass die EG in den Mitgliedstaaten Auswirkungen auf innerstaatliche Strukturen und Akteure hat, deren Belange nicht als bereits durch die Regierungsvertreter im Ministerrat ausreichend vertreten angesehen werden. Auf einer parallelen Linie liegt die unter anderem vom Europäischen Parlament erhobene Forderung, bei der WTO eine beratende parlamentarische Versammlung aus Vertretern der Parlamente der Mitglieder einzurichten
. 

Institutionen und Vorschläge dieser Art bedürfen jeweils sorgfältiger Prüfung daraufhin, ob nach konkreter Ausgestaltung und jeweiligen Umständen wirklich ein Zugewinn an Demokratie oder nur ein Zugewinn an Bürokratie damit verbunden ist und ob der beabsichtigte Zweck nicht ebensogut und mit geringerem Aufwand durch innerstaatliche Maßnahmen wie z.B. innerstaatlich verbesserte Beteiligungsmöglichkeiten erreicht werden kann. Diese Prüfung mag von Fall zu Fall mit guten Gründen negativ ausfallen. Sie sollte aber ohne Blockierung durch tradierte Doktrinen und Denkmuster erfolgen. An die Stelle des Impermeabilitätsgrundsatzes muß institutionelle Pragmatik treten.

IV. Demokratisierung als Liberalisierungshindernis?

Zunehmende politische Apathie, zunehmende Politikverachtung, zunehmender Nationalismus, die zunehmende Bereitschaft von Minderheiten, sich in Globalisierungsfragen gewaltsam zu engagieren, das vergleichsweise geringe Maß an öffentlicher Empörung, dem bei Weltgipfeln und WTO-Konferenzen Steine werfende Demonstranten begegnen – all das sind Anzeichen dafür, dass im Globalisierungsprozess die demokratische Rückkoppelung nicht funktioniert. 

Die Einwände gegen alle Forderungen, die sich  auf eine Demokratisierung der internationalen Politik richten, liegen auf der Hand: es drohe Schwerfälligkeit, ja Lähmung in den internationalen Angelegenheiten. In der Tat: es könnte sein, es ist sogar wahrscheinlich, dass beispielsweise die Liberalisierung im Rahmen des GATS in verschiedenen Bereichen langsamer vorankäme, wenn sie Gegenstand breiter öffentlicher Diskussion wäre und die Parlamente intensiveren Einfluß darauf nähmen. 

Man muß kein Feind der Globalisierung sein, um diesen Einwand als pauschalen wenig überzeugend zu finden. Er läuft darauf hinaus, dass Demokratie zu umständlich und auch deshalb nicht empfehlenswert ist, weil man dabei auf den Willen der - über ihre wahren Interessen nicht hinreichend aufgeklärten – Bürger Rücksicht nehmen muß. 

Für die Innenpolitik ist dieser Standpunkt im Wesentlichen überwunden, auch wenn sich in Deutschland eine Tradition, die dem Bürger und selbst seinen gewählten Repräsentanten im Parlament mißtraut, in staatsrechtlichen und politikkulturellen Restbeständen immer noch hält. Für die internationale Politik muss sich die Überzeugung von der Möglichkeit und Notwendigkeit fortschreitender Demokratisierung erst noch entwickeln. Die öffentliche Diskussion darüber sollte geführt werden, bevor die Kluft zwischen Bürgern, die sich der Globalisierung hilflos ausgeliefert fühlen, und ihren politischen Repräsentanten in diesem Prozess so tief geworden ist, dass die Demokratie daran auch im Inneren irreparablen Schaden leidet. 

* Erweiterte und mit Anmerkungen versehene Fassung eines Vortrages, der am 1. Oktober 2003 bei der Verbandstagung des Verbandes Kommunaler Unternehmen in Mannheim gehalten wurde. 


� Der Antrag „Nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland“, BT-Drs. 14/7177, wurde in der 227. Sitzung des Deutschen Bundestages am 21. März 2002 angenommen.


� Das GATS-Übereinkommen und andere wesentliche WTO-Rechtstexte sind in deutscher und englischer Fassung abgedruckt in M. Hilf/F. Schorkopf, WTO-Recht, 2. Auflage 2003. 


� S. statt vieler Europäische Kommission, Entscheidung vom17.12.1981, ABl.EG 1982 Nr. L 167/39, Rn. 65 (NAVEWA-ANSEAU); allg. zum Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse: Europäische Kommission, Mitteilung der Kommission, Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa (2001/C 17/04), ABl. EG C 17/4 v. 19.4.2001, Rn. 22; S. Storr, Zwischen überkommener Daseinsvorsorge und Diensten von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, Die öffentliche Verwaltung 2002, S. 357 (363); C. Koenig/J. Kühling, „Totgesagte Vorschriften leben länger“: Bedeutung und Auslegung der Ausnahmeklausel des Art. 86 Abs.2 EG, Zeitschrift für Handelsrecht 166 (2002), S. 656 (669 ff.).


� Nach Art. 86 Abs. 2 Satz 2 EG darf außerdem in jedem Fall die Entwicklung des Handelsverkehrs nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.


� Bejahend – mit Nachweisen auch zur Gegenauffassung -  S. R. Laskowski, Die deutsche Wasserwirtschaft im Kontext von Privatisierung und Liberalisierung, Zeitschrift für Umweltrecht 2003, S. 1 ff. (8ff.); W. Frenz, Liberalisierung und Privatisierung der Wasserwirtschaft, Zeitschrift für Handelsrecht 2002, S. 307 ff. (316 f.); dort S. 331 f. auch zur Frage der Ausschreibungspflicht bei Veräußerung von Anteilen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen an Private. 


� Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 2002, S. 295 ff., Rn. 655 ff.


� S. statt vieler A. Hatje, in: Schwarze (Hg.), EU-Kommentar, 2000, Art. 16 EGV Rn. 1.


� Inwieweit das auch für den Bereich der Daseinsvorsorge gilt, ist allerdings zweifelhaft, s. J. Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung, 2000, S.103 f., m.w.N.


� Vgl. W. Pöchterstorfer, Daseinsvorsorge und Marköffnung durch Gemeinschaftsrecht – auch in der Wasserwirtschaft? Zeitschrift für Umweltrecht, Sonderheft 2003, S. 184 (189 f.); s. neuerdings auch die im Auftrag der Kommission erstellte Studie WrC/ecologic, Study on the Application of the Competition Rules to the Water Sector in the European Communities (Studie im Auftrag der Europäischen Kommission), � HYPERLINK http://europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/water_sector_report.pdf ��http://europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/water_sector_report.pdf�, S. 12 ff.





� S, statt vieler M. Hahn, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, 2. Aufl. 2002, Rn. 5 ff. zu Art. 133 EG-Vertrag.


� Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Oroperty Rights (TRIPS),  abgedruckt bei Hilf/Schorkopf (Fn. � NOTEREF _Ref55446554 \h ��2�), S. 235 ff.


� Für unterschiedliche rechtspolitische Beurteilungen dieses Sachverhalts s.  befürwortend  E.-U. Petersmann, Grundfragen der Beteiligung der Europäischen Gemeinschaft an der Welthandelsorganisation, in: P.-Ch. Müller-Graff (Hrsg.), Die Europäische Gemeinschaft in der Welthandelsorganisation. Globalisierung und Weltmarktrecht als Herausforderung für Europa, 1999/2000, S. 81 (83 f.); M. Hilf, Grundfragen der Beteiligung der EG an der WTO, ebd. S. 89 (91 ff.).


� S. Art. 133 Abs. 3 und 4, Art. 300 Abs. 3 UAbs.1 Satz 1 EG. 


� In einer Entschließung vom 12. März 2003 hat das Europäische Parlament „die Bemühungen der Kommission“ begrüßt, „einigen Mitgliedern des Europäischen Parlaments die GATS-Angebote der Europäischen Union zur Verfügung zu stellen“, zugleich aber mehr Transparenz und den Zugang aller Parlamentsmitglieder zu den GATS-Verhandlungsdokumenten gefordert, s. Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) im Rahmen der WTO, einschließlich der kulturellen Vielfalt, � HYPERLINK http://www.mann-europa.de/download/gats120303.pdf ��http://www.mann-europa.de/download/gats120303.pdf� . So waren zum Beispiel die initial offers der EG zu den GATS-Verhandlungen, die die Kommission zunächst programmgemäß geheimzuhalten versucht hatte, erst im April 2002 durch eine Indiskretion bekanntgeworden, s. statt vieler  � HYPERLINK http://www.gatswatch.org/requests-offers.html ��http://www.gatswatch.org/requests-offers.html�. S. auch unten Fn. � NOTEREF _Ref48839512 \h ��40�.


� Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa, CONV 850/03, � HYPERLINK http://europan-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.de03.pdf ��http://europan-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.de03.pdf� . S. insbesondere Art. III-55 des Verfassungsentwurfs, der im Wesentlichen dem bisherigen Art. 86 EG entspricht. Nach Abs. 3 des Art. III-55 sind allerdings als Rechtsakte, mit denen die Kommission für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts im Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu sorgen hat, nicht mehr an die Mitgliedstaaten zu richtende Richtlinien und Entscheidungen, sondern Europäische Verordnungen und Beschlüsse vorgesehen.   


� Art. III-6, Satz 2 VerfE. Der Zusatz geht auf einen Änderungsvorschlag der Konventsmitglieder Louis Michel u.a. (CONV 802/03) zurück (� HYPERLINK http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/810/Art%20III%203%20Michel%20FR.pdf) ��http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/810/Art%20III%203%20Michel%20FR.pdf)�. Diesen und einige andere aus der Liste der Änderungsvorschläge (vgl. CONV 821/03) die zur Vertragsfassung vom 12. Juni 2003 (s. Konventionsdokument CONV 802/03) eingereicht worden waren, hat sich das Präsidium bereits vor der Plenartagung vom 4. Juli 2003 zu eigen gemacht (CONV 836/03) und ihn in den Entwurfstext vom 8. Juli 2003 (CONV 847/03) aufgenommen, der der abschließenden Plenartagung des Konvents vom 9./10. Juli zugrundelag. Eine Begründung, aus der näheres über den Sinn des Zusatzes zu entnehmen wäre, findet sich in den vorstehend zitierten Dokumenten nicht.


� Gegen die Annahme einer weiterreichenden Bedeutung spricht auch, dass ein entsprechender Wille des Konvents aus der Entstehungsgeschichte des Entwurfs nicht erkennbar wird. Der Zusatz geht auf einen Änderungsvorschlag der Konventsmitglieder Louis Michel u.a. (CONV 802/03) zurück (� HYPERLINK http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/810/Art%20III%203%20Michel%20FR.pdf) ��http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/810/Art%20III%203%20Michel%20FR.pdf)�. Diesen und einige andere aus der Liste der Änderungsvorschläge (vgl. CONV 821/03) die zur Vertragsfassung vom 12. Juni 2003 (s. Konventionsdokument CONV 802/03) eingereicht worden waren, hat sich das Präsidium bereits vor der Plenartagung vom 4. Juli 2003 zu eigen gemacht (CONV 836/03) und ihn in den Entwurfstext vom 8. Juli 2003 (CONV 847/03) aufgenommen, der der abschließenden Plenartagung des Konvents vom 9./10. Juli zugrundelag. Eine Begründung, aus der näheres über den Sinn des Zusatzes zu entnehmen wäre, findet sich in den vorstehend zitierten Dokumenten nicht. Auf diesem Hintergrund liegt es nahe, die Bestimmung als eine, die in letzter Minute offenbar ohne gründlichere Diskussion ihrer Reichweite in den Entwurfstext gelangt ist, zurückhaltend auszulegen.


� Artikel III-217 VerfE. 


� S. im Einzelnen Art. III-217 Abs. 4 VerfE.


� S. dazu Weiß/Herrmann (Fn. � NOTEREF _Ref48017398 \h � \* MERGEFORMAT �23�), Rn. 102, 106, 170.


� S. Art. III-217 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Art. III-227 Abs. 7 UAbs. 3 Buchst. e) VerfE. Die zuletzt genannte Bestimmung, die nach sieht vor, dass die Zustimmung des EP erforderlich ist für „Übereinkünfte in Bereichen, für die das Gesetzgebungsverfahren gilt“.  Zur Klarstellung, dass hieraus die Erforderlichkeit der Parlamentszustimmung bei Handelsabkommen folgt, s. Europäischer Konvent, Textentwurf für Abschnitte des Teils III mit Kommentaren, vom 27. Mai 2003, CONV 727/03, Anlage IV, S. 55.


� S. Art. III-217 Abs. 5 VerfE: „Die Ausübung der in diesem Artikel übertragenen handelspolitischen Befugnisse hat keine Auswirkungen auf die Kompetenzabgrenzung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in der Verfassung ausgeschlossen ist.“


� Dass neben der EG auch deren Mitgliedstaaten Mitglieder der WTO sind, beruht darauf, dass, wie oben schon angesprochen, die EG bislang noch nicht für alle im Rahmen der WTO abgeschlossenen und abzuschließenden Übereinkünfte über eine die selbständige Beteiligung der Mitgliedstaaten erübrigende ausschließliche Zuständigkeit  verfügt, s. im Einzelnen W. Weiß/C. Herrmann, Welthandelsrecht, München 2003, Rn. 114 ff. (117 f.).


� Zur Unterscheidung zwischen den Multilateralen Handelsübereinkünften, die für und von alle(n) WTO-Mitgliedern vereinbart sind und auch nur im Paket für und von allen fortgeschrieben werden  werden können  (insbesondere GATT, GATS, TRIPS), und den Plurilateralen Handelsübereinkünften, die nach dem Übereinkommen zur Gründung der WTO auch zwischen weniger als allen WTO-Mitgliedern  abgeschlossen werden können, s.  Weiß/Herrmann (Fn. � NOTEREF _Ref48017398 \h � \* MERGEFORMAT �23�), Rn. 106.


� Art. XIX Abs. 1 GATS.


� S. im Einzelnen Teil IV („Fortschreitende Liberalisierung“, Art. XIX ff.) des GATS; näher dazu Weiß/Herrmann (Fn. � NOTEREF _Ref48017398 \h � \* MERGEFORMAT �23�), Rn. 853 ff.; vgl. auch C. Pitschas, in: H.-J. Prieß/G.M. Berrisch (Hrsg.), WTO-Handbuch, München 2003, S. 560 ff.; P.-T. Stoll/F. Schorkopf, WTO – Welthandelsordnung und Welthandelsrecht, Köln u.a. 2002, S. 193 f.; M. Koehler, Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS), 1999, S. 122 f.


� S. im Einzelnen Art. XXI GATS. 


� Für Darstellungen des WTO-Regimes der  Streitbeilegung s. Weiß/Herrmann (Fn. � NOTEREF _Ref48017398 \h � \* MERGEFORMAT �23�), Rn. 250 ff.; Ohlhoff, in: Prieß/Berrisch (Fn. � NOTEREF _Ref48027566 \h � \* MERGEFORMAT �26�), S. 677 ff.; Stoll/Schorkopf (Fn. � NOTEREF _Ref48027566 \h � \* MERGEFORMAT �26�), S. 145 ff.;   


� Schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu der öffentlichen Anhörung am 7. April in Berlin zum Thema „Die Verhandlungen über das internationale Dienstleistungsabkommen (GATS) – Chancen und Risiken für Wirtschaft und Beschäftigung in Deutschland“, Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit, Ausschussdrucksache 15(9)353, S. 28 f.; wortgleich die Stellungnahme von ver.di, a.a.O. S. 39


� So z.B. zahlreiche Beiträge in der Broschüre „GATS und Demokratie“, hrsg. von weed (World Economy, Ecology & Development) in Kooperation mit dem „Seattle to Brussels“-Netzwerk, 2001. 


� Dazu und zu begleitenden problemverschärfenden Faktoren näher G. Lübbe-Wolff, Europäisches und nationales Verfassungsrecht, in: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer Bd.60, Berlin 2001, S. 265 ff.


� Vgl. – auch dazu, dass Letzteres nicht nur für Deutschland gilt - S. Sinclair, GATS – How the World Trade Organization´s new „services“ negotiations threaten democracy, Canadian Centre for Policy Alternatives 2000, S. 12, 17, 21 f.; E. Wesselius, GATS and Corporate Political Power, � HYPERLINK http://www.gatswatch.org/GATSandDemocracy/corporate.html ��http://www.gatswatch.org/GATSandDemocracy/corporate.html�. 


� So hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, in Vorträgen und Interviews nachdrücklich auf dieses Problem aufmerksam gemacht – unter anderem am Beispiel der Ersetzung parlamentarischer Entscheidungsvorbereitung durch die Tätigkeit außerparlamentarischer Gremien und Kommissionen; s. jüngst FAZ vom 15.9.2003, Art. „Papier kritisiert Entmachtung des Bundestages“ sowie Interview im SPIEGEL v. 22.9.2003, S. 28 ff.; s. auch die Referate von M. Herdegen und M. Morlok, Informalisierung und Entparlamentarisierung politischer Entscheidung als Gefährdungen der Verfassung, in: VVDStRL 62 (2003), S. 7 ff. und 37 ff.; J. v. Blumenthal, Auswanderung aus den Verfassungsinstitutionen. Kommissionen und Konsensrunden, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 43/2003, p. 9 ff.


� Vgl. auch S. Kadelbach, Die parlamentarische Kontrolle des Regierungshandelns bei der Beschlussfassung in internationalen Organisationen, in: R. Geiger (Hrsg.), Neuere Probleme der parlamentarischen Legitimation im Bereich der auswärtigen Gewalt, 2003, S. 41 ff. (41), m.w.N. Dieser Verlust an parlamentarischer Gestaltungsmacht wird, soweit er durch die Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf die Ebene der EG bedingt ist, auch nicht durch die Funktionen des Europäischen Parlaments kompensiert, dessen Rolle im Europäischen Gesetzgebungsprozess nicht entfernt der der nationalen Parlamente im nationalen Gesetzgebungsprozess entspricht. Die vom EU-Konvent vorgeschlagene Verfassung würde die Rolle des Europäischen Parlaments deutlich stärken, sie aber noch keineswegs der der nationalen Parlamente angleichen. 


� Zur Beteiligung von Bundestag und Bundesrat an Rechtsetzungsakten der Europäischen Union s. im Einzelnen Art. 23 Abs.e 2 ff. sowie das Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten der Europäischen Union.


� Art. 59 Abs. 2 GG.


� S. § 82 Abs. 2 Geschäftsordnung des Bundestages; näher dazu J.A. Frowein/M. Hahn, The Participation of Parliament in the Treaty Process in the Federal Republic of Germany, in: S. A. Riesenfeld, F.M. Abbott (Hrsg.), Parliamentary Participation in the Making and Operation of Treaties: A Comparative Study, S. 61 (65 f.).


� S. o. Fn. � NOTEREF _Ref54443672 \h ��20�.


� Zum Machtgewinn der Exekutive allgemein H. Dreier, Die drei Staatsgewalten im Zeichen von Europäisierung und Privatisierung, Die öffentliche Verwaltung 2002, S. 537 ff. Speziell der internationalisierungsbedingte Machtgewinn der Exekutive wird in der Literatur seit langem thematisiert, s. statt vieler C. Tomuschat, Der Verfassungssaat im Geflecht der internationalen Beziehungen, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 36 (1978), S. 5 (27 ff.); Hinweis auch bei R. Schmidt, Der Verfassungsstaat im Geflecht der internationalen Beziehungen, ebd.  S. 65 ( 98), m.w.N. 


� S. Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) im Rahmen der WTO, einschließlich der kulturellen Vielfalt, vom 12.3.2003 (http://www.mann-europa.de/download/gats120303.pdf. ); Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen („GATS-Verhandlungen – Transparenz und Flexibilität sichern“), BT-Drs 15/576 vom 12.3.2003, angenommen in der 31. Sitzung des Deutschen Bundestages am Donnerstag, dem 13. März 2003; an „zivilgesellschaftlichen“ Stellungnahmen  aus dem Internet s. z.B. � HYPERLINK http://www.bund-nrw.de/030320.htm): ��http://www.bund-nrw.de/030320.htm� ; � HYPERLINK http://www.gatswatch.org/requests-offers.html ��http://www.gatswatch.org/requests-offers.html� ;  � HYPERLINK http://petitiononline.com/gats_de/petition.html ��http://petitiononline.com/gats_de/petition.html� .





� Deutlich dazu im Zusammenhang mit den GATS-Verhandlungen der Schlußbericht der Enquetekommission „Globalisierung der Weltwirtschaft, BT-Drs. 14/9200, S.153.


� S. etwa für den WTO-Zusammenhang Tietje, in: Prieß/Berrisch (Fn. � NOTEREF _Ref48027566 \h � \* MERGEFORMAT �26�), S. 33 ff., m.w.N. zum Diskussionsstand. Ausführlich zur „Legitimation der WTO-Rechtssetzung als Verfassungsproblem“ M. Krajewski, Verfassungsperspektiven des Rechts der Welthandelsorganisation (WTO), Berlin 2001,S. 220 ff., m.w.N.


� Broschüre „GATS - Fact and Fiction. Misunderstandings and scare stories“, im Internet unter � HYPERLINK http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_factfiction1_e.htm ��http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_factfiction1_e.htm�. Zur demokratischen Legitimation der Regierung s. auch BVerfGE 68, 1 (109): „Unter der demokratisch-parlamentarischen Herrschaftsordnung, die das Grundgesetz verfaßt hat, ist die Regierung institutionell wie funktionell gleichfalls demokratisch legitimiert“; vgl. auch bereits BVerfGE 49, 89 (124 ff.).





� Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, Stuttgart (Reclam) 1965, Buch XI, Kap. 6, S. 212.


� A.a.O., S. 224.


� Zur historischen Entwicklung s. für Deutschland näher H.W. Baade, Das Verhältnis von Parlamant und Regierung im Bereich der auswärtigen Gewalt der Bundesrepublik Deutschland, 1962, S. 146 ff.


� BVerfGE 90, 286 (344 ff.).


� BVerfGE 68, 1 (85); s. auch R. Wolfrum, Kontrolle der auswärtigen Gewalt, in: VVdStRL 56 (1997), S. 38 ff. (62 u. passim); für die entsprechende Tendenz in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch J. Kokott, Kontrolle der auswärtigen Gewalt, Deutsches Verwaltungsblatt 1996, S. 937 und  ff. Eine Zusammenstellung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Außenkompetenzen findet sich in: Auswärtiger Ausschuss (Hrsg.), Rechtliche Grundlagen des Auswärtigen Ausschusses und der Auswärtigen Gewalt, Schriftenreihe des Auswärtigen Ausschusses, Bd. 7, 2003,  S.9 ff.


� Vgl. Kadelbach (Fn. � NOTEREF _Ref56416389 \h ��34�), S. 51 ff.; ders./U. Guntermann, Vertragsgewalt und Parlamentsvorbehalt, Archiv des öffentlichen Rechts 126 (2001), S. 563 ( 567 ff.); E. R. Zivier, Demontage einer Verfassungsvorschrift? Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 GG in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: Recht und Politik 2003, p. 20 ff.; Wolfrum (Fn. � NOTEREF _Ref49078142 \h � \* MERGEFORMAT �48�), S. 40; B. Ehrenzeller, Legislative Gewalt und Außenpolitik, 1993, m.w.N.; differenzierend gegenüber der älteren Einordnung der „auswärtigen  Gewalt“ als prinzipiell exekutiver Staatsfunktion auch bereits U. Fastenrath, Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt, 1986, S. 76 ff., jew. m.w.N. auch zur Gegenauffassung. Für die Gegenauffassung aus neuerer Zeit auch H.-J. Cremer, Das Verhältnis von Gesetzgeber und Regierung im Bereich der auswärtigen Gewalt in der Rechtsprechung des Bundesverfasungsgerichts: eine kritische Bestandsaufnahme, in: R. Geiger (Fn. � NOTEREF _Ref56416389 \h ��34�), S. 11 ff. Fragen der Kompetenzverteilung zwischen Parlament und Regierung im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten werden teilweise als Fragen der Auslegung geltenden Verfassungsrechts, teilweise aber auch als verfassungsrechtspolitische Fragen diskutiert; für letzteres s. statt vieler O. Rojahn, in v. Münch/Kunig (Hg.), GG Bd. 2, Rn. 62 zu Art. 59 GG. 


� Vgl. auch Krajewski (Fn. � NOTEREF _Ref49671673 \h ��42�), S. 243 ff.; allgemein zur Notwendigkeit einer Stärkung der parlamentarischen Einflußmöglichkeiten in der Phase völkerrechtlicher Vertragsverhandlungen Abbott/Riesenfeld, in: dies.  (Fn. � NOTEREF _Ref56417551 \h ��37�), S. 8 f.; speziell für das Europäische Parlament H. Krück, Zur parlamentarischen Legitimation des Abschlusses völkerrechtlicher Verträge der EG, in: Geiger (Fn. � NOTEREF _Ref56416389 \h ��34�), S. 161 (174 ff., 183).


� Für das Europäische Parlament P. Bender, The European Parliament and the WTO: Positions and Initiatives, in: European Foreign Affairs Review 7 (2002), S. 193  (195 ff.).


� Broschüre „GATS – Fact and Fiction“ (Fn.� NOTEREF _Ref48837273 \h � \* MERGEFORMAT �43�).


� S. z.B. den EU-Vorschlag S/CSS/W/38 vom 22. Dezember 2000 zum Thema „Environmental Services“; dieser bezieht sich im Wesentlichen auf die Frage des Klassifikationsschemas für Environmental Services, das den Verhandlungen zugrundegelegt werden soll; das von der EU vorgeschlagene Klassifikationsschema umfasst als Element der Environmental Services auch die Gewinnung, Reinigung und Verteilung von Wasser, das in der bisherigen GATS-Klassifikation nicht enthalten gewesen war.


� Die WTO weist im Internet unter � HYPERLINK http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm ��http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/s_negs_e.htm� (Stand 12. Juni oder später) darauf hin, dass die Verhandlungsangebote einiger WTO-Mitglieder, die diese Angebote aus der Geheimhaltung genommen haben, „publicly available in the document series“ seien (ein Link, der die Auffindung erleichtern würde, fehlt hier); darüber hinaus hätten einzelne Mitglieder ihre Angebote oder Zusammenfassungen davon auf ihren Internetseiten zugänglich gemacht. 


� S.o. Fn. � NOTEREF _Ref48839512 \h � \* MERGEFORMAT �40�. Vgl. auch die  Forderung der Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft (Fn. � NOTEREF _Ref49057399 \h � \* MERGEFORMAT �41�), S. 156: Die Bundesregierung und EU-Kommission werden aufgefordert, alle Verhandlungsvorschläge, seien es Marktöffnungsforderungen der EU gegenüber Drittstaaten oder umgekehrt Forderungen von Drittstaaten gegenüber der EU oder auch entsprechende Marktöffnungsangebote, frühzeitig allen NGO, Gewerkschaften und Verbänden bekannt zu machen und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“


� Zu den historischen Hintergründen der deutschen Rückständigkeit in Transparenzfragen s. B. Wegener, Der geheime Staat. Arkantradition und Informationsfreiheit (im Erscheinen); speziell für den Bereich der Außenpolitik Tomuschat (Fn.  � NOTEREF _Ref49412234 \h ��39�), S. 35 mit Anm. 131.


� S. dazu etwa Enquetekommission Globalisierung der Weltwirtschaft (Fn. � NOTEREF _Ref49057399 \h � \* MERGEFORMAT �41�), S. 157 ff.; speziell zur Bedeutung GATS-induzierter Liberalisierungen für die Entwicklungsländer kritisch P. Wahl, Mehr Risiken als Chancen für den Süden, epd-Entwicklungspolitik 22/2001, S. 20 ff., m.w.N.; für den Bereich der Wasserversorgung F. Kürschner-Pelkmann, Wer kontrolliert das „blaue Gold“, in: epd-Entwicklungspolitik 22/2001, S. 24 ff.


� H. Wieczorek-Zeul , Die Gats-Verhandlungen müssen transparent geführt werden, � HYPERLINK http://vip.ixpos.de/produktion/ixpos/WebSite/frameset.htm?content=http://vip.ixpos.de/produktion/ixpos/WebSite/news/meldungen/_BMZ5.html?prevHome=1 ��http://vip.ixpos.de/produktion/ixpos/WebSite/frameset.htm?content=http://vip.ixpos.de/produktion/ixpos/WebSite/news/meldungen/_BMZ5.html?prevHome=1� .                         


� Pascal Lamy, Transparenz: Erklärung zu den Verhandlungen über den Dienstleistungssektor im Rahmen der Doha-Entwicklungsagenda, � HYPERLINK http://europa.eu.int/comm/trade/services/plreply_de.htm ��http://europa.eu.int/comm/trade/services/plreply_de.htm�. Schon transparenzfreund�li�cher die Äußerung desselben Kommissars im Juni 2003: Reply from Commissioner Lamy to the submissions made in response to the public consultation launched in November 2002 in the DDA Services negotiations, � HYPERLINK http://europa.eu.int/comm/trade/services/rpldda_en.htm ��http://europa.eu.int/comm/trade/services/rpldda_en.htm� .





� S.o. bei Fn. � NOTEREF _Ref48837273 \h � \* MERGEFORMAT �43�.


� Organisationen der Dienstleistungswirtschaft, die auf das Zustandekommen und die Fortschreibung des GATS besonders intensiven Einfluss genommen haben und nehmen, sind die US Coalition of Services Industries, USCSI, und das European Services Forum, ESF. 


� Ein Problem in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass es sich auch bei den NGO´s um eine hauptsächlich in den Ländern des Nordens stationierte Einflußgröße mit entsprechend geprägten Präferenzen – etwa für den Umweltschutz – handelt. Die Entwicklungsländer haben deshalb für deren Aufwertung nur wenig Sympathie. 


� Man muß hier nicht bei Null anfangen; s. zur Kooperation der WTO mit (public-interest-) Nichtregierungsorganisationen Tietje, in: Prieß/Berrisch (Fn. � NOTEREF _Ref48027566 \h � \* MERGEFORMAT �26�), S. 67 ff.


� BVerfGE 89, 155 (188). Den Kompetenzkonflikt, der sich im Fall der Inanspruchnahme dieses Vorbehalts ergäbe, kann dieser Vorbehalt allerdings nicht ausräumen, und die daraus folgende Schwäche der Position des Bundesverfassungsgerichts rät zu einem so zurückhaltenden Gebrauch, dass mit diesem Vorbehalt ein wirksamer Damm gegen die nicht aufsehenerregenden, sondern schleichenden Formen interpretativer Kompetenzverlagerung noch nicht errichtet sein dürfte. 


� Näher dazu S. Oeter, Gibt es ein Rechtsschutzdefizit im WTO-Streitbeilegungsverfahren?, in: Nowak/Cremer (Hg.), Individualrechtsschutz in der EG und der WTO, 2002, S. 221 (225 ff.).


� S. Broß, Bundesverfassungsgericht – Europäischer Gerichtshof – Europäischer Gerichtshof für Kompetenzkonflikte, in: VerwaltungsArchiv 2001, S. 425 (426 f., 440); ders., Überlegungen zum gegenwärtigen Stand des Europäischen Einigungsprozesses, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 2002, S. 574 (578 ff.).


� Ohlhoff, Beteiligung von Verbänden und Unternehmen in WTO-Streitbeilegungsverfahren, EuZW 1999, S. 139 (143 f.); Oeter (Fn. � NOTEREF _Ref49265302 \h � \* MERGEFORMAT �65�), passim; J. Koepp, Die Intervention im WTO-Streitbeilegungsverfahren, 2002, S. 190 ff.; zu Vorbehalten seitens der Entwicklungsländer (vgl. Fn. � NOTEREF _Ref49415630 \h ��62�) gegen die Beteiligungsmöglichkeiten für NGO´s näher W. Meng, Verfahrensrechtliche Rechtsstellung der Individuen in Bezug auf das WTO-Recht, in: Festschrift für W. Rudolf, 2001, S.65 (89). 


� Für die genaue, ausführlichere Formulierung s. Art. 5 Abs. 2 EG; näher C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union, 2. Aufl. 1999; W. Moersch, Leistungsfähigkeit und Grenzen des Subsidiaritätsprinzips, 2001, S. 214 ff.


� Dies berücksichtigen z.B. die in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelungen für Klagen des Bundes vor dem EuGH in Fällen, die Länderinteressen berühren, nicht hinreichend, s. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 2002, S. 361 f., Rn. 824. 


� Zweifelhaft ist zum Beispiel, ob das Klagerecht sich auf Fälle erstreckt, in denen die Kommission normative Rechtsakte nicht nur vorschlägt, sondern wie im Fall der Kommissionsverordnungen nach Art. III—55 Abs. 3 des Verfassungsentwurfs unmittelbar selbst erläßt. Unklar ist auch, inwieweit ein parlamentarisches Klagerecht besteht, wenn Überschreitungen speziell geregelter Kompetenzgrenzen gerügt werden, die sich zwar der Sache nach als Ausprägungen des Subsidiaritätsprinzips deuten lassen, in der Verfassung aber nicht ausdrücklich als solche eingeordnet werden.


� S. dazu S. Rudisch, Die institutionelle Struktur der Welthandelsorganisation (WTO): Reformüberlegungen, Arbeitspapiere aus dem Institut für Wirtschaftsrecht der Martin-Luther-Universität Halle, Heft 2, April 2002, � HYPERLINK http://www.uni-trier.de/infos/ew/lehre/Material/wto-Heft2.pdf ��http://www.uni-trier.de/infos/ew/lehre/Material/wto-Heft2.pdf�  , S. 15 ff.; kritisch Krajewski (Fn. � NOTEREF _Ref49671673 \h ��42�), S. 255 ff.; Enquete-Kommission Globalisierung der Weltwirtschaft (Fn. � NOTEREF _Ref49057399 \h � \* MERGEFORMAT �41�), S. 158.
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